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BEILAGE (zu den AGBs) 

GESETZESINFORMATION 

 

§ 1313a ABGB: 

Wer einem andern zu einer Leistung verpflichtet ist, haftet ihm für das Verschulden 

seines gesetzlichen Vertreters sowie der Personen, deren er sich zur Erfüllung bedient, 

wie für sein eigenes. 

 

§ 1333 ABGB: 

(1) Der Schaden, den der Schuldner seinem Gläubiger durch die Verzögerung 

der Zahlung einer Geldforderung zugefügt hat, wird durch die gesetzlichen Zinsen (§ 

1000 Abs. 1) vergütet. 

(2) Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zinsen auch den Ersatz 

anderer, vom Schuldner verschuldeter und ihm erwachsener Schäden geltend machen, 

insbesondere die notwendigen Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher Betrei-

bungs- oder Einbringungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis 

zur betriebenen Forderung stehen. 

 

§ 377 UGB: 

(1) Ist der Kauf für beide Teile ein unternehmensbezogenes Geschäft, so hat 

der Käufer dem Verkäufer Mängel der Ware, die er bei ordnungsgemäßem Geschäfts-

gang nach Ablieferung durch Untersuchung festgestellt hat oder feststellen hätte 

müssen, binnen angemessener Frist anzuzeigen. 

(2) Unterlässt der Käufer die Anzeige, so kann er Ansprüche auf Gewährleis-

tung (§§ 922 ff. ABGB), auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst (§ 933a Abs. 2 

AGBG) nicht mehr geltend machen. 

(3) Zeigt sich später ein solcher Mangel, so muss er ebenfalls in angemesse-

ner Frist angezeigt werden; andernfalls kann der Käufer auch in Ansehung dieses 

Mangels die in Abs. 2 bezeichneten Ansprüche nicht mehr geltend machen. 

(4) Zur Erhaltung der Rechte des Käufers genügt die rechtzeitige Absendung 

der Anzeige; dies gilt auch dann, wenn die Anzeige dem Verkäufer nicht zugeht. 

(5) Der Verkäufer kann sich auf diese Vorschrift nicht berufen, wenn der 

Käufer beweist, dass der Verkäufer den Mangel vorsätzlich oder grob fahrlässig verur-

sacht oder verschwiegen hat, oder wenn es such um einen Viehmangel handelt, für den 

eine Vermutungsfrist (§ 925 ABGB) besteht. 

 

§ 378 UGB: 

Die Vorschriften des § 377 finden auch dann Anwendung, wenn eine andere als die 

bedungene Ware oder eine andere als die bedungene Menge von Waren geliefert ist, 

sofern die gelieferte Ware nicht offensichtlich von der Bestellung so erheblich abweicht, 

dass der Verkäufer die Genehmigung des Käufers als ausgeschlossen betrachten 

musste. 

 

§ 379 UGB: 

(1) Ist der Kauf für beide Teile ein unternehmensbezogenes Geschäft, so ist der 

Käufer, wenn er die ihm von einem anderen Orte übersendete Ware beanstandet, 

verpflichtet, für ihre einstweilige Aufbewahrung zu sorgen.  

(2) Es kann die Ware, wenn sie dem Verderb ausgesetzt und Gefahr in Verzug ist, 

unter Beobachtung der Vorschriften des § 373 verkaufen lassen.

 


